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Die vorgeschlagene Fahrbahnauflassung ist nachvollziehbar und wird verkehrsplanerisch 
begrüßt. Die Lösung muss jedoch vertieft untersucht werden. Die Ergebnisse einer 
Handlungsanalyse werden voraussichtlich erst bis Ende 2022 vorliegen. Wir bitten bis dahin 
um etwas Geduld.

Dem Antrag Nr. 20-26 / B 02707 kann nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen 
entsprochen werden. Er ist damit behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
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